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Intransparente Fonds – Auch der Gesetzgeber hat nach-
gebessert

Bislang unterlagen Anleger eines intransparenten Investmentfonds – also eines Fonds, dessen 
Besteuerungsgrundlagen nicht ordnungsgemäß und fristgemäß im Sinne von § 5 Abs. 1 InvStG 
im Bundesanzeiger veröffentlicht wurden – einer pauschalen Besteuerung von jährlich min-
destens 6 Prozent. Nach § 6 InvStG bisheriger Fassung gab es für den Steuerpflichtigen keine 
Möglichkeit, Nachweise der tatsächlichen Höhe seiner Einkünfte beizubringen. 

Am 9. Oktober 2014 urteilte der EuGH, dass dies gegen die Kapitalverkehrsfreiheit verstoße 
und somit europarechtswidrig sei.

Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) reagierte auf das EuGH-Urteil und veröffentlichte 
bereits am 28. Juli 2015 eine Verfahrensanweisung für betroffene Fälle. Infolge eines Urteils 
des Bundesfinanzhofs änderte das BMF mit seinem Schreiben vom 23. Mai 2016 seine bisheri-
gen Verwaltungsvorschriften für die Vorgehensweise der Finanzbehörden in Fällen intranspa-
renter Fonds, wie wir in unserem Newsletter 06/2016 bereits berichteten.

Inzwischen hat auch der Gesetzgeber nachgebessert. Mit dem Gesetz zur Reform der                    
Investmentbesteuerung vom 19. Juli 2016 wurde § 6 InvStG an das Unionsrecht angepasst. 
Anzuwenden ist § 6 InvStG in der neuen Fassung in allen Fällen, in denen die Steuer noch nicht 
bestandskräftig festgesetzt ist.

Nach der Neuregelung wird von der pauschalen Bemessungsgrundlage nach § 6 InvStG abge-
sehen, wenn der Steuerpflichtige selbst die entsprechenden Unterlagen oder Informationen 
beibringt, mit denen sich die tatsächliche Höhe seiner Einkünfte nachweisen lässt. Fehlen die 
Nachweise oder gibt der Steuerpflichtige nur geschätzte Besteuerungsgrundlagen an, wird 
auch weiterhin die Pauschalbesteuerung angewendet. Nur in Ausnahmefällen und bei Unklar-
heiten geringen Umfangs kommt eine Schätzung von Besteuerungsgrundlagen in Betracht.

Um eine Pauschalbesteuerung abzuwenden, ist der Nachweis bestimmter Mindestangaben 
erforderlich. Im Wesentlichen sind dies:

 ▪ Betrag der Ausschüttung (= an den Anleger ausgezahlter Betrag in voller Höhe) und   
          darin enthaltene 

 ◦ ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (die bereits in den Vorjahren vom 
                        Anleger zu versteuern waren) oder 

 ◦ Substanzbeträge (Rückzahlung des vom Anleger eingebrachten Kapitals)
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 ▪ Betrag der ausschüttungsgleichen (= thesaurierten) Erträge des abgelaufenen Ge-
          schäftsjahres
 ▪ Betrag der ausgeschütteten Erträge
 ▪ Angaben zur Bemessungsgrundlage für die deutsche Kapitalertragsteuer und die 

          Höhe der anrechenbaren Kapitalertragsteuer
 ▪ bei Immobilienfonds: Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanz-

          verringerung
 ▪ vom Investmentfonds gezahlte ausländische Quellensteuer

Das Finanzamt kann zum Nachweis, dass die Besteuerungsgrundlagen nach den Regeln des 
deutschen Steuerrechts ermittelt wurden, eine Berufsträgerbescheinigung anfordern. Befugt 
zur Ausstellung sind u.a. Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer.

Wird eine dementsprechende Bescheinigung nicht vorgelegt oder treten in Ausnahmefällen 
Zweifel an der Richtigkeit der Bescheinigung auf, kann das Finanzamt zusätzlich folgende Un-
terlagen anfordern:

 ▪ den zum jeweiligen Geschäftsjahresende gültigen Verkaufsprospekt
 ▪ den zum jeweiligen Geschäftsjahresende gültigen Jahresbericht
 ▪ eine Summen- und Saldenliste aus der Fondsbuchhaltung
 ▪ eine Überleitungsrechnung, aus der hervorgeht, wie aus der investmentrechtlichen 

          Rechnungslegung die Besteuerungsgrundlagen nach den Regeln des deutschen 
          Steuerrechtes ermittelt wurden
 ▪ eine Anlage für die Gewinn- und Verlustvorträge bezogen auf die einzelnen 

          Ertragsarten

Betroffene Anleger sollten sich in noch offenen Fällen umgehend beraten lassen, ob ein 
Nachweis der tatsächlichen Erträge möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist. Unsere auf die                       
Besteuerung von Kapitaleinkünften und das Investmentsteuerrecht spezialisierten Steuerbe-
rater und Rechtsanwälte stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Zögern Sie nicht uns zu kontak- 
tieren.
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Haftungsausschluss 

Bei den in diesem Newsletter enthaltenen Informationen handelt es sich um unverbindliche Hinweise. Der News-
letter soll auf aktuelle Themen in ausgewählten Rechtsgebieten, z. B. des Wirtschafts- und Steuerrechts, aufmerk-
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werden. Der Newsletter wird mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Gleichwohl kann keine Haftung für den Inhalt 
übernommen werden. Für weitere Rückfragen sowie für eine konkrete Beratung im Einzelfall stehen wir Ihnen 
selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Dieser Newsletter unterliegt dem Urheberrecht. Jede Verwertung, z. B. Vervielfältigung, Bearbeitung, Einspeiche-
rung, Verarbeitung, bedarf der vorherigen Zustimmung der Baumgartner & Partner PartG mbB.

Bildrechte

Baumgartner & Partner

die GESTALTERAGENTUR  www.gestalteragentur.de

fotolia.de #90779849 I © lakov Kalinin


